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Das wissenschaftliche Werk des Heidelber­
ger Staatsrechllers Friedrich Müller Wh sich 
- blendet man die verfassungsgeschichtlichen 
und rechtsphilosophischen Arbeiten aus' 
- grob einteilen in die drei Themenhereiche 
Kritik der Rechtswissenschalt und RechLS­
praxis, juristische Methodik und Verfas­
sungstheorie. Den leichtesten Zugang zu ei­
nem Werk, dessen Problem fülle und Sprache 
hohe Anforderungen an den Verstehenspro­
zcß stellen, eröffnet die Rechtskritik. Unter 
diesem Aspekt ist Müllers neuestes Buch 
~Die Einheit der Verfassung. denn auch 
jüngst von einem Venreter der staatsrechtli­
chen Linken rezipien worden.' 
Die Schrift belegt an der Ge5chidue der bun­
desdeuLSchen Verfas.sungsrechtsprechung die 
unterschiedliche Verwendung des Argu­
ments von der .Einheit der Verfassung« 
durch die bei den Senate des BVerlG. Im 
Südweslstaats-Unel.l (BVerfGE I, 14 H.) an-

r Zu nennen wiiren hicr: Je's .• Korpor.lion und 
Asso>.i.uon. Eine Problemgc.chicbre der Ver­
einigung.freiheit im deutsChen Vonnän. Be,­
Iin 196\. und der, .• Entfremdung. Zur ~thro­
pologisehen Begrilndung der SC3.urheorie bei 
Rous.se.u, HegeI, M."" Be,lin '9J(). 

1 Seifert. Haus oder Forum. WeltSysrem oder 
ollenc Ven.Mung, in : J. H.lxruus (Hng.), 
Stichworte ~Ur . Geistigen Situation der Zei, •• 
&I. " F ranklun r979. S. }l r H. 

ci'lipiert der zweite Senar mit den Topoi von 
der .inneren Einheit - und dem .Sinnzusam­
menhang. des Grundgesetzes. aus denen die 
das positive Vernssungsrech[ überlagernden 
~GruJldemscheidungen . abzuleiten seien, 
jene RechLSprechungspraxis, die im Namen 
einer quasi nanJrrechtlichen Werteordnung 
die positive Verfassungsordnung hierarchisch 
absruft mit dem zweifelhaften Ergebnis, daß 
"höherrangigt Wcnentscheidungen~ vorgeb­
lich niederrangige Normen verdrängen . Der 
erste Senat hingegen bezieht aus der "Einheit 
der Verfassung" das Posrulat der Gleichran­
gigkeit aller Verfassungsnormen und verwirf, 
die These von den »verfassungswidrigen Ver­
fassungsnormen •. Eirrig sjnd sich beidc Sena­
te irr der Funkt.ionsbest.immung des Topos. 
Die Rede von einer »Einheit~ erspan die 
sonst nötigen dogmatischen und methodi­
schen Einzelschrine irr der Rechtsfindung 
und eignet sich hervorragend wr Produktion 
~diffuser, künftig vielseitig ei nsetzbarcr Legi­
timit:1[« (I1I, 47). Die in dieser Rechtspre­
chung encwickelte holistische, d. h. in Ganz­
heiten denkende Argumentation hat Tradi­
uon. In den anupositivistischen St33tslehren 
der Weimarer Republik wird mit der . Ein­
heit der Verfassung. oder »EinheIt des Sua­
tes- der Kompromißcharakter der Reiehsver­
fassung geleugnet. Sm end läßt reale gesell­
schaftliche Widersprüche aufgehen in der 
• Tot:J.itiit des Sta.atesa und der .. Totalität sei­
nes Integrationsprozesses., Einheit steht ge­
gen eine plu ralistische Gesellscha/r, auch ge­
gen die Ausstarrung bisher umerprivilegiencr 
sozialer Schichten mit gleichen Rechten. Carl 
Schmins positiver Verfassungsbegrif{, dem 
die Verfassung die einmalige Grundentschei­
dung des deutschen Volkes über -Form und 
An der polit.ischen Einheit« ist, reduzien die 
Verfassung auf ein Substr3t bürgerlich­
rechtsSlaawcher Organisat.ionsprinzipien 
und privater FreiheiLSrechte, während die po-
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\irischen Freiheitsrechte und die sozialen 
Grundrechte als bloße Verfassungsgeset2e 
niederen Rang einnehmen. Für Müller ver­
biT sich hinter dem Konzept einer Einheit 
der Verfassung das immer gleiche Be-streben: 
die Hoffnung auf Einheit in einer antagoni­
nischen Gesellschaft, die Venneidung offe­
ner Konflikte, das ErweckenwoUen des 
Glaubens an Einheit lind innere Hannonie 
des Ganzen, also die Erzeugung von Legiti­
mität in einer Gesellschaft, die sozial keine 
einheitliche ist und in der einheitliche Wert­
vorstellungen längsL zerstoben sind . (UI, 1}2) 

Gewiß ist die Rede von der Einheit Rhetorik, 
auch verrät sie ein illusionäres Weltbild, den­
noch bleibt sie gefährlich, weil an die Stelle 
konsistenter Begründung juristischer Ent­
scheidung ldeologie tritt. 
Seifen hai an dem Buch den . großen Scharf­
!inn in der Destruktion eines von Rechtspre­
cbung und Lehre errichteten halbtheologi­
schen Gebäudes« gelobt, zugleich aber ge­
riigr, der Verfasser verzichte . in seiner Kritik 
- resignierend - auf die explizite Darlegung 
der Gegenposition« und Jasse diese nur .als 
Negativ seiner Kritik erkennen •. ) Ich kann 
mir dieses Uneil nur so erklären, daß der 
Kritiker das Buch mit einem ausschließlichen 
Interesse an den ideologie.kritischen Passagen 
gelesen hat. Müllers Untersuchung der be­
denklichen Geschichte eines BegriHs, also 
- um bei der vorgeschlagenen Einteilllng zu 
bleiben - die Arbeit der Rechtskritik, ver­
wendet ein methodisches Instrumentarium, 
das Auskunft gibt über die verfassungspolili­
sche Option des Autors. Freilich wird so­
wohl das Spezifische dieser Methodik als 
auch die Verfassungscheorie sowie die VeI­
rnittlung beider deutlicher, wenn die voran­
gegangenen Schriften, auf deren inhaltliche 
Fortführung der Untertitel des Buches -Ele­
mente einer Verfassungstheorie III. verweist. 
mitberücksichtigr werden. Der Ansatz Mül­
lers verbietet die Trennung des Encwuns ei­
ner Methodik von der VerfasslIngstheorie; 
das Interesse an einer möglichst klaren Dar­
stellung einer komplexen Theorie mag als 
Entschuldigung dienen, daß im lolgenden die 
Trennung trotzdem durchgeführt wird. 
Fricdricb MüUers Encwurf einer juristischen 
Methodik bewegr sich um die Problempunk­
te, die auch die Diskussion innerhalb der 
staatsrechtlichen Linken bestimmen. Es geht 
um den politischen SteUenwert einer Memo-

} A. a. 0 ., S. }}l. 

dik, die zwei Ansprüchen gleichennaßen ge­
nügen soU. Der Ruf nach der Integration der 
Sozialwissenschaften in die Rechtswissen­
schaft und -praxis ist heUle zwar nicht mehr 
so laU! wie 1968 im Loecumer Memorandum 
zur Reform der juristischen Ausbildung, im­
merhin wird der Anspruch aufrechterhalten, 
die .Kritische Justiz« beispielsweise venril[ 
ihn nach wie vor. Der zweite Anspruch ist 
erst später hinzugetreten. Der Radikalen-Er­
laß und die Judikate zur beamtenrechtLichen 
GewällTbieteformd haben in der westdeut­
schen Linken das Bewußtsein für die Bedell­
rung der ge:setzesstaatlicben Legalität sensibi­
lisiert. Gegen die Deoul12iation der Legalität 
als subsunzlosen G~etzesmcchanismus und 
die Berufung auf eine überpositive und vor­
demokratische Legitimität hatte Ulrich K. 
Preuß schon 1~72 aufgefordert zum Kampf 
für eine .demokratische Legalität« . < Mit der 
Rückbesinnung auf den freiheitsverbürgen­
den und RechtsSicherheit gewährenden For­
malcharakter des Rechts ging einher die Wie­
derentdeckung zunächst der den Wortlaut 
der Verfassung emsmehmenden Verfas­
sungsintepretation Abendroths~ sowie Sei­
feTts Programm des .Kampfes um Verfas­
sungspositionen«e und sodann die Rehabili­
rierung des staatsrechtlichen Posiuvismus. 
Inzwischen hat der Rekurs auf den Verfas­
sungspositivismus bereits die Frage aufge­
worfen, ob die Dominanz verfassungsrechtli­
cher Argumentationen in der Linken nicht 

4 Prcuß, in: 81'ner für dcuts<:he Wld jn(em~tio­
nale Politik, '97'. S. 146. 

S Abcndrom, Das Grundge5et2.. Eine Einfiih­
ntIlg in ~ine politischen Probleme, 6. AuO., 
Pful\.io.gen 1976. Abcndroms VerfilJsungsiJlLu­
p"'taUOD I.ß'lich zUJ1J1l.01enfa.<se1I in den zwei 
methodischen Stichwonell WonJalll W1d bi­
storische AUilegung. Die EnlSchcidungcn des 
Grundgesetz",; ,eien ~u ermindn durch die 
.philologisch genaue Interpretation der Ge­
setzgeb\I.Dg~teriaJjen. unter Einbezi.:hung 
der politiscb-historiscben Analyse der EOlm­
hungszcil des GrundgesetUS; oberstes Gcbot 
~ber sei die smkre Orientierung am Wortl~ut 
der Verhssung und dam" verbunden die Ab ... -
ge an alle Versuche, von der jeweils ak,uellen 
ge«UschWJicheo Rcalirät, da .verfossungs­
wirklichkeil' aus den Inhalt der Verfassung.­
gesetze zu b.scimmen. 

6 Seifert, Kampl UJ1l Verbssungspositionen, 
F~ldurtlM..." '97'1. S. lOS H. Gemäß diesem 
;url$Uschen und poli,;'ch<JI Programm sind 
VerhSSUDßsgesette s02.iale Walfcns,illi=d$­
bedinglUlgcn, die von der Mbei,erkhsse im­
mer Deu gegen Re.ClUrauonsbestrebWlgen Zu 
veruidigen seien. 
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hinderlich sein könnte bei der Erarbeitung 
politischer Strategien! Jedenfalls behandelt 
die suatsrechtliche Diskussion den Problem­
kreis, wie eine rechtsSt.1aclichen Prinzipien 
genügende juristische Methodik in Einklang 
zu bringen sei mit dem unbestreitbaren Fak­
rum, daß juristisches Arbeiten obne Sozial­
wissenschaft blinde Praxis bleibt. Daß mir 
der Wiederentdeckung des Verlassungsposi. 
tivismus kein .Zurück zu Ke1sen« gemeint 
ist, belegt Helmut Ridder, der den Angriffen 
au/ den vielgeschmähten juristischen Posici­
vismus, dem sich die Bereitscbaft eigne. 
nNorrntexre 2Unächst einmal hinz.unclunen 
und nicht von vornherein verfälschen zu 
woUen«, eine Spitze abbrechen wil~ zug.leich 
aber aufruft, dem Positivismus den .Star der 
partielten histOrischen, politischen und so­
ziologischen Blindheit. zu stechen.! 
Müllers Arbeiten wollen beiden Ansprüchen 
ge~h[ werden. Der gesetzespositivistische 
Anspruch auf Met.hodenklarheit und Bere­
chenbarkeit ist dem Entwurf Verpflichrung, 
die Mängel der positivistischen Trennung 
von Sein und SoUen sind ihm Gewißheit . 
• Der Geset.zcspositivismus kann nicht aul 
der Seite des bewußten Einbeziehens der so­
zialen Wirklichkeit überwunden werden, 
wenn man auf der Seite seiner reehtsstaatli­
ehen Technizität und Forrnqualitäten verlas­
sungsgeschichrlich hinter ihn z.urückfallt. 
Eine nachposicivistisehe Rechtsoormr.heorie 
und Methodik muß versuchen, be.iden Va­
namen von Rationalität gere.:ht Zu werden.« 
(IV, '71) Die Rationalität juristischer Metho­
dik erweist sich in der wissenschaftsprakti­
schen Technik regulärer und intersubjektiv 
akzeptierbarer Rückführung von Entschei­
dungsnormen auf Rechtsnormen. Zwei AIJ­
forderungen muß diese Technik genügen: sie 
muß imstande sein, der bürgerlichen Witt­
schafts- und VerkehrsgeselJschodt Berechen­
barkeit, Durchschaubarkeit und Rcguluität 
der EntScheidungsfindullg zu garantieren, 
und sie muß legitimierend wirken in dem 

7 Vgl. Tbomu Blmke, Repression und VerfO$­
sung: Aspehe zur FunkcioQ vcrhssu.ogsrecht­
licher Argumente in po~tisclJen Ausei.oander­
senul\ßen, in: Abendrot!>, Blanke u. a., Der 
Kampf UM <W Grundgeseez. Ub", die politi­
sche Bedeutung der Verfusungsinte'l'reution, 
FrankfurtlMain '977, S. (t fi. 

S Ridde.r, Die wzwe Ordnung des Grundgeset­
zes. leid.den zu den Grundr~h(e" einer de­
mokratischen Verfassung, Opl.deo 197 S, S. 16, 
11. 
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340 Sinne, daß die Transparenz der Entschei­
dungsprozesse oder zuminde~ der Entsehei­
dungs gründe Kritik uod "Kontrolle erlaubt 
und damit der Anspruch des liberalen Verfas­
sungsstaares erfü Ubar bleibt, den status quo 
und seine Veränderung auf Zusrimmung. 
Kompromiß und akzepcierbare Melu-heits­
meinung zu stützen . (I, 17) 
Entwickelt wird die juristische Methodik im 
Medium der Kritik an konkretem, von 
Rechts(unktionären produziertem Material . 
Dabei zeigt der Entwurf sich sperrig gegen­
über der Versuchung, angesichts komplexer 
Problemkonstellacionen in globale Theorie­
ansätze auszuweichen. Der Rede von der In­
tegration von Recntswissenschafr und Sozial­
wissenschaften wird die Frage nach der Inee­
grationsfahigkei ( dieser Wissenschaflen, d. h. 
nach dem Sland der deutschen Forschungs­
und Praxisgeschichte konf rontien. Für die 
Rechtswissenschaft und Rechtsanwendung 
bedeutet dies: sie müssen sich bewußt wer­
den darüber, was sie alltäglich ron . Juristi­
sche Selbstreflexion darf nicht global anset­
zen, sie wird ihre Kraft entfalten müssen in 
der Uneersuchung der Arbeitsweisen der 
Rechtsfunktion:ire. Wenig sinnvoll ist die 
Fragestellung nach dem Verhältnis von Recht 
und Wirklichkeit, Recht und Politik, wenn 
die iurislischen Arbeitsvorgänge unanalysien 
belassen werden in der • Alltäglichkeit ihrer 
Probleme, Konflikte und Kompromisse, in 
der Alltäglichkeit von Kompetenzen, Ar­
beitsweisen und Kontrollen von Normen. 
Institutionen und von der Veränderung bei­
der«. (11, 18) 
Am Beispiel der Rechtsprechung des BVerfG 
skizzien Muller das Dilemma juristischer 
Arbeilsweise. Dem positiviSTischen Dogm~, 
dem die Rechtspraxis verbal ihre Treue er­
klän, korrespondien real ein unreflektiener 
und undurchschaubarer Pragmatismus. Miß­
brauchsurteile. Güterabwägungstechniken, 
materiale Gesetusvorbehalte, Wensysteme 
liefern die materialen Inhalte, .Dezisionen 
durch Rechtsverbiegung. und .Dezisionen 
durch Rechtsunterstellung~ sind die Verfah­
ren dieser Rechtspraxis. (I I, 2t) Die Arbeit an 
einer rationalen Methodik muß zunächst zur 
Sprache bringen, was unterhalb des geSet7.es­
positivistischen Dogmas real geschieht. Die 
Rechtsprechung betreibt nicht Nonntextaus­
legung, sondern Normkonkretisienmg . Diese 
Erkenntnis ist das Fundament des Entwurfs 
der juristischen Methodik, der Versuch, die 
Nonnkonkrecisierung zurückzuzwingen in 

die Fesseln jurislisch-melhodischcn Argu­
memierens, das selbstgcsctzte Ziel. 
Der Bestimmung dcs Vorgangs der Konkre­
usierung liegt zugrunde eine Rechtsnorm­
theorie, die in der Rechtsnorm eine .sachbe­
summt - norm:1uve RichrÜ11ie. und zudem 
eine »sachbcsumml - normative Grenze zu­
lässiger Konkretisierung« erblickt. Demzu­
folge ist Konkretisicrung der _durch die 
Norm ermächtigte, durch sie sachlich ange­
regte, in wechselndem, aber so gUI wie nie 
voUständigem Grad beSTimmte und bezug­
~ch der Zulässigkeil möglicher Entschei­
dungsalternaliven sachlich begrenzte juristi­
sche Arbeits- und Entscheidungsvorgang«. 
(IV, (39) Eine zentrale Voraussetzung des 
Entwurfs ist in dieser Definition bereits mit­
gedacht, die Norm ist nicht identisch mit 
dem Normtexc. Die Norm konstituien sich 
aus NormtcXL und Normbereich, Konkreti­
sierung ul11faßt zwei in einem einheitlichen 
Vorgang zusammengelegte Verfahrensschrit­
te, Normtextauslegung und Normbereichs­
analyse. Bevor der Normbereich beStimmt 
werden kann, ist aus dem Normtc.xt das 
Normprogramm - vorstellbar als Rechtsbe­
iehl - zu erarbeiten. Erst das Normpro­
gramm schneidet aus den Berührungspunk­
ten der Norm mit der sozialen Realität. dem 
Sachbereich, den für die Normativiliit mil­
konstitutiven Nonnbereich heraus. Der 
Normbereich kann gänzlich rechtserzcugt 
sein (wie bei Vorschriften über Fristen. Ter­
mine, Rechtsweg;zuweisungcn etc.), dann lie­
fert er keine zusätz~chcn Informauonen für 
die Konkretisierung, die hier beschränkt ist 
auf die Arbeit der NOmleelCUuslegung. Wenn 
hingegen das Normprogranun auf sOl.iale 
Strukturen (Ehe, Familie, Handelsgesell­
schaften. Grundrechte etc.) verweist, gehö­
ren Sachg~icbtspunkte des Normbereichs zu 
den entscheidungserheblichen Daten. 
Die das Normprogramm ermittelnde Norm­
leXlauslegung ist demnach methodisch der 
erste Schritt im Verfahren der Konkreusie­
rung, sie genießt aber auch - wie wir noch 
sehen werden - die sachlich-inhaltliche Prio­
rität. Wenn Müller von Auslegung spricht, 
mein! cr nicht das gesetzespositivistische 
Verfahren, aus formalisierten Obers.'itzcn im 
syllogistischen Schlußverfahrcn Entschei­
dungsnonnen abzuleiten. Die En!schei­
duogsnorm ergibt sich nicht aus der Rechts­
nonn. sondern sie wird an der Rechtsnorm 
gemessen und hat sich an ihr zu bewähren. 
Mü Uer selbst verweist diesen Ansatz in die 
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sachliche Nähe des Falsifikationsmodells der 
kritisch· r:ationaJjstischen Wissenschaftslehre. 
Die herkömm(Jchen canoncs haben denn 
auch nUr in Ausnahmefällen Bestimmungs­
wirkung, regelllÜßig sind sie nur ein Indiz 
für den zu ermittelnden Sinn der Nonn. So 
wird von der grammatischen, genetischen. 
historischen. systematischen und teleologi­
schen Auslegung nur gesprochen als von me­
lhodologischen Elementen praktischer 
Nonnkonkretisierung. die ergänzt werden 
können durch weitere Elemcote. die unter­
teile sind in unmittelbar nonnbezogene (ne­
ben den canones z. B. die Prinzipien der 
Verfassungsinterpretation, dogmati sche Ele­
mente) und solche, die nicht unmittelbar 
normbezogen sind und nur Hilfsfunktionen 
haben (z. B. Theorieelemente.lösungstechni­
sehe und rechtspolitische Elemente). 

Die normceJ(lbezogenen Konkretisierungs­
elemenu: werden geprü./t und mod iiizien in 
der Auseinandersetzung mit den methodi­
schen Positionen der Rechtsprechung und 
des Schriftrums. In der immanenten Kririk 
dieser Positionen wird dem Leser vor Augen 
geführt, welchen Gewinn an Rationalität der 
methodisch konsistente Einsatz der norm­
lcxtbezogenen KonkretisierungStechniken er­
bringen kann. Strukturierung nennt Müller 

diesen Vorgang der methodischen Zähmung 
der Konkretisierung durch die in eine Rang­
folge gebr:achten methodologischen Elemen­
te. Soweit leuchter der Enrwurf ein und 
macht deutlich. was MüUer unter rationaler 
Entscheidungsfindung in methodücher Ver­
antwortlichkeie versteht. Dagegen sind die 
Aussagen zur Erarbeitung von Sachgesichls­
punkten aus dem Normbereich auffällig un­
verbindlich. Der Entwurf vermag nicht mehr 
amubieten als die Aussage, die Realdacen der 
Nonnbereiche seien empirisch zu ermiueln 
und mit den prillÜr sprachlichen Konkreti­
sierungselememen innerhalb des einzelnen 
EnlScheidungsprolCsses zu vermitteln. Der 
Hinweis auf die Aufgabe der Juristenausbil­
dung. für die fachliche Kompetenz dieser 
Arbeit Sorge zu tragen. und die Forderung 
nach einer funktion~len Arbeitsteilung zwi­
schen Jurislen und Sozialwissenschaillem 
könnten zu dem Schluß verleiten, Müller de­
legiere die Normbereichsanalyse an eine so­
zialwissenschaftlich fundierte Juristenausbil­
dung und/oder an die Kollegen der sozial· 
wissenschaftlichen FOLkultäl. Zwet umfang­
reiche Entscheidunssanalysen in der» Juristi­
schen Methodik. scheinen den Verdacht zu 

bestätigcn. In einer Analyse wird auf Realda­
Icn überhaupt nicht eingegangen. da der 
Normbcreich in Gänze rechtserzeugt ist. in 
der anderen Besprechung werden Normbe­
reichs elemente nur beiläufig gcstrcift. Da die 
Normbereichselemente in der Ordnung der 
Konkretisierungselemente unmirtelbar hinter 
den canones und noch vor Dogmatik- und 
Theorieelemenren rangieren. wäre die Folge 
einer solchen Arbeitsteilung faw . Die 
Rechtswissenschaft könnte über die Delega­
tion ihrer :unualen Probleme an die Sozial­
wissenschaften sicb als unzuständig für die 
Defizite ihrer Arbeitsweisen erkJiiren. Daß 
dies nicht beabsichtigt iSI, ergibt sich aus dem 
Ansatz. einc nachpositivistische, soziale Rea­
lität einbeziehende, einheitliche Methodik 
der Konkrecisierung zu enrwickeln. Sicher­
lich wäre es naiv. Müller vorzuwerfen, auf 
die zenCTaien Defizite der Rechtswissenschaft 
keine Antwort parat zu haben, trondem 
bätte ich gcwünschr, die Problematik wäre 
offener dargelegt worden. Denn die Frage, 
mit der ein Rezensent die Aus(ührungen lUr 
Normbereichsanalyse konfrontiert., trifft den 
wunden Punkr des Enrwurfs .• W as z. B. soll 
als der Nonnbereich von An. 5 Abs. 3 GG 
ermittelt und geltend gemacht werden. von 
einer Theorie der Institution her die deutsche 

Universität in ihrer überkommenen Gesult, 
von der Systemrheorie her die Selbstdarstel­
lung der Wissenschaftler oder von einer dia­
lektisch-emanzipatorischen Theorie her die 
Herrschaftsfreiheit von Lehren und Lernen? 
Bedarf also die Ermittlung lind Geltendma­
chung des Normbereichs nicht des theoreti­
schen Zugriffs und darum der Entscheidung 
für einen theoretischen Ansan?«' Zwar halte 
ich den Ruf nach einer Entscheidung zugun­
sten eines wissenschaftstheoreuschen Ansat­
zes in den Sozialwissenschaften für überzo­
gen, könnre die Jurisprudenz eine solche 
EnL"heidung doch nur in der Form einer 
Dezision fällen. Jedoch muß die juristische 
Methodik fragmentarisch bleiben. solange 
die Rechtswissenschaft nicht in der Lage ;sr. 
zumindest Orientierungslinien für die im 
Normbercich zu verwendenden sozialwis­
~ensch3ftlichen Techniken zu ziehen . Ob­
wohl also bei der Nonnbereiehsanalyse viele 
Fragen offen sind. ist das Schweigen über die 

~ Bero.hard Sehlink. Juristische Methodik "wi­
schen Verfassung,theorie uod Wissenscbaft,­
theorie, in : Rechf,theorie, 7. Bd., {1976), S, 
94 IL, 100. 

34 1 
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341 zu verwendende soz.ialwissenschahlicne Me­
thode nicht zu verwechseln mit einer Resig­
nation des JurisLen angesichts der Vielfalt 
sozialwissenschaft.licher Theorien. Zunächst 
verhindert die Aufgliederung der Norm in 
Nonntext und Normhereich die gängige Pra­
xis, Realdaten in der Verkleidung nonnrcxt­
be:wgener GesichtSpunkte unreflektiert in 
die Auslegung ein:tufülven und die sprach­
liche Dehnbarkeit der Wortlaute zu überrei­
zen. Sodann beansprucht das Postulat der 
MeLhodenehrüchkeit GelTUng auch für den 
Vorgang der Konkretisierung der Sachge­
sichtSpunkte, folglich wird dcr emscheidende 
JuriSt gezwungen, bei der Betrachtung und 
Verwertung von Normbereichselememen 
seine Wertungen offenzulegen und Auskunft 
zu geben über die angewandte sozialwissen­
schaftliehe Technik. 
Ernsl Wolfgang Böckenförde sieht MüUers 
Ansatz in der hermeneutischen Tradition der 
Freiburger Schule. '0 Die Einordnung ent­
spricbt nicht dem wissenschaftstheorccischen 
Selbstverständnis Müllers, sie ist auch zu un­

genau, um den Arbeilen des Heidelberger 
Sta3tSrechtiers gerecht zu werden. Konkreti­
sierung will Müller nicht verstanden wissen 
als hermeneutische Ermittlung des Sil1lles ei­
ner substanzhaft vorgegebenen Norm, viel­

mehr voll2ieht sie sich in einem Prozeß, in 
dem eine abstrakLe Rechtsnorm in Beziehung 
gebrachr wird mit einer konkreten Entschei­
dungsnorm durch Techniken methodischer 
Zurechnung. (IV, ~66) Juristische Methodik 
umfaßt demnach zwar auch Hermeneutik, 
aber nur als eine methodische Technik unter 
anderen Konkretisierungstechniken . Weil ju­
ristisches Arbeiten sich nicht in der Ausle­
gung von Texten erschöpft, also nicht auf 
Sprachlichkeit, KommuniluLion und Verste­
hen rcduzierbar ist, und weil die Verbind­
Iichkeitsanforderungen in der Jurisprudenz 
ungleich höher sind als in den Geisteswissen­
schaften, kann und darf rechtswissenschaft­
liche MeLhodik nicht aulgehen in geisteswis­
senschaftlicher Hermeneutik. Gänzlich ver­
fehlt ist die Annahme, Müller betreibe unter 
neuern Titel das alle Geschäft topischer 
Rechtsfindung." Zwar arbeitet er in der Tat 
problem- und lalIbe".logen. jedoch unter-

10 Böckenförde, Die Methoden der Verfassungs· 
interprcuoon - Be<UIlduufnahme und Kritik, 
NJW '976, S. 1089 H., >096 r. 

11 Vumurungen in dieser Richtuog br6 Böcken­
förde, a. a. 0 ., S. 1097. 

scheidet sich die juristische Methodik VOn 
topischen Ansätzcn zentral durch die Funk­
tion, die der Wortlaut der Norm im Konkre­
tisierungsprozcß einnimmt. Während für tO­
pisches Denken die Norm nicht mehr ist als 
ein Topos unLer anderen Topoi, insistien 
Müller auf dem Primat der Normbindung. 
Die Kritik an der Topik findet ihr MOliv 
nicht primär in den Schranken der leistungs­
fähigkeit topischen Denkens, sondern in der 
verlanungsrechtlich geforderten Bindung an 
den Normtext. Der Wonlaut steckt die 
Grenzen verfassungsrechtlich zulässiger 
Sinnvarianten ab. Damit ist zugleich die Prio­
rität nonntexlbczogener Konkretisierungs­
elemente, vorrangig der grammatischen Aus­
legung, begründet. Problemlösungmrage­
gien, die diese Grenzc überschreiten, mögen 
im Einzelfall methodisch vertretbar sein, ver­
fassungsrechllich zulässig sind sie nicht. Die 
Selbstbindung der ju rist;schen Methodik 
zieht den scharfen Trennungsstrich z.ur Be­
liebigkeit topischen Argumenoerens, die 
Grenz/unktion des WortlautS ergibt sich aus 
.seinen normativ gefordenen Wirkungen für 
Rechtssicherheit, Normklarheit, Publizität 
und für die Unverbrüchlichkeit der Verhs­
sungsordnung im demokratischen RechtS­

SWt«. (IV, (55) 
Der wechselseitige Bezug von juristis<:her 
Methodik und Verfassungstheorie ist in dem 
Stellenwert, der den Grenzfunkrionen des 
WortlautS der Norm eingeräumt wird., schon 
angedeutet. Verfassungstheorie hat bei Mül­
ler eine doppelte Aulgabe, sie verarbeitet den 
Zusammenhang von -Recht und Politik. und 
definiert die Grundbedingungen der juristi­
schen ArbeitSWeisen. 
Die von Dubischar vorgetragene Kritik, das 
bPolitische. flackere in der Methodik -nur 
g.mz hinten 3m Horizont als Fragesatz kurz 
auf .. ", überzeugt niehl. Vielmehr haI Müller 
das Verhältnis seiner Methodik zur Politik in 
der Sehnfr: -Juristische Methodik und politi­
sches System" eigens themwsiert. Die Leug­
nung des Sachverhalts, daß juristisches Ar­

beiten auch politische Praxis ist. hält der 
Verlasser für "wissenschaftlich sinnlos«. 

Reehtsfunktionäre sind keine "unge~ll­
schaftlichen Glasperlenspieler«, die Forschun­
gen zu Schichtzugehörigkeit, Vorverständnis 
etc. haben aufgeräumt mit det Jdeologie einer 
.. unpolitischen" Justiz und Rechtswissen­
schaft. Rückgebunden ist das Recht an die 

u in : DOV 197). S. ,8\ . 
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Politik bereits im Entstehungsprozeß. wie 
überh~upc Recht ftinsgesamt eine Sonder­
form von Politik und nach Voraussetzungen. 
Bedingungen. Funktionen und Inhalten poli­
tisch bestimmt (ist) •. (n. 4.4) Mit der Fest­
steUung dieser SelbStVerständlichkeiten ist je­
doch nicbt geklärt. wie mit diesem Tatbe­
stand umzugehen ist. Eine Möglichkeit wäre, 
das Problem d:iliin aufzulösen, daß - wie es 
in einer gängigen Sprachformel heißt - ftalles 
politisch ist •• und kritische Rechtsarbeit zu 
besummen als Ideologiekritik. 'I Demgegcnü­
bt"l" insistien Müller auf dem Sinn der Unter­
scheidung von Recht und Politik und der 
Typisierung ihrer fonnalen. normienen, in­
stirutionalisierten Differenzen. (II. 49) Der 
rechtsstaatliche Anspruch, Recbt und Politik 
durch verbindliche rechtliche Formulierung 
auseinanderhalten Zu können. soll durch eine 
exakte juristische Methodik beim WOrt ge­
nommen werden. Dahinter steht die Aul/as­
sung, der gradueUe Unterschied politischer 
Inhalte zu dem generellen Formaliütsvor­
sprung und Gelrungsvorsprung gesetzter 
Normen sei wissenschaftlich faßbar. (Il. so) 
Die Rechtsfölmigkeit. in die politische Inhal­
te überführt werden, gestattet die konstiru­
tioneUe Bändigung der im bürgerlichen Ver­
fassungssuat immer präsenten Gewalt. 
Juristische Methodik erhält somit den Auf­
trag, mittels ihrer RationaJiüt eine sprachlich 
vermittelbare Konflikuustragung zu ermög­
lichen. d. h. den Rückfall in eine K.oppelung 
von Dez.ision und aktueller Gewalt zu ver­
hindern. Dieser Rückfall ist deshalb immer 
möglich. weil R.ltionaliür im modemen Ver­
fassungssta3t zwei Pole umfaßt: Liberalisie­
rung und EHektivierung von Herrschaft, De­
mokratiechance und Herrschaftsfunktionali­
tät. Die Zweideutigkeit benennt den Grund 
für die denkbare politische Variante der Re­
duktion der demokr·:luschen und der Stär­
kung der autoritären Elemente im politischen 

J J Die Bestimmung linker Rechtskritik als Ideo­
logiduilik I.g Dahe im CDU . StaJ.t , .t.I. das 
Auld-ck<n des tabuisimen politischen Gehalts 
von Recht und Rechupr.uUs noch eine eminent 
politische Spr<npt zu enrwickem verm<><:h­
tc. Heute hingegen wird der fundamenulin.i· 
&chon Form.e:J vom Zu::;a.mmcnhang von Rocht 

und J>olitik mit Skepsi, begegnet, verzieh,ct 
doch die Reduklion vOn Rt<:h,~krir.ik .uf Ideo­
logiekritik. die Rtchupr.uc is 3D ihrem eigenen 
und nomUliv gclordcnen Anspruch zu beh.(­
reD, in ihrer Arbeit die Grundbediogungen (ür 
die Vorher,ehbarkcit und Bercchcnb.rkeit 
,u.rlichen Handeln! zu ,ehaffcn , 

System der westlichen Industriestaaten. Juri­
susche Methodik ist solchen Involutionspro­
zessen nicht notwendig hiUlos ausgeliefen, 
vielmehr k.wn ihr eine retardierende Funk­
tion in diesem Proz.eß zukommen, indem sie 
nämlich das politische System zwingt. politi­
sche Liberalität rechuscaatlich korrekt zu­
rückzunehmen stan bei unverändener 
Nonnlage zu rechts methodisch nicht mehr 
belegbaren Dezisionen zu schreiten. 
MethodenkJarheit und Mernodenehrlichkeit 
erfalven ihre nonnative Verankerung in den 
Fonnalgarantien und Formqualitäten des 
bürgerlichen Rechtsstaates, sie sind demnach 
keine voluntaristischen Postulate einer nur 
sich selbst verantwortlichen Rechtswissen­
schaft und -praxis, sondern gefordert vom 
posiuven Verfassungs recht. Das Wissen um 
die freiheits bedrohende Wirkung der MiB­
achrung der verfassungsreehtlich gebotenen 
pflicht zu methodisch exakter Rechtsarbeit 
verleiht der Kritik an den Abwägungsenthu­
siasten des BVerfG unerbittliche Schärfe." 
Anders aber :tls Kritiker der staatsrechtlichen 
Linken. die mit der Entlarvung der Praxis des 
BVerfG als Tradierung der !93l von Carl 
Schmitt" entworfenen Politik des Gegenein­
anderausspielens von Legit.imität gegen lega­
litär ihren Beitrag zur Verteidigung fonnaler 
Rechtsstaatlichkeit erbracht haben, verpflich­
tet Müllers Ansatz die Rechtswwender auf 
die nonnativ untermauerten Funktionen, 
Strukturen und Arbeitsweisen des Rechts­
staates. Die Erhaltung des Verfassungsstaates 
gegen Versuche. wesentliche rechrsstaatliche 
Formalguantien auf der Ebene der Rechts­
praxis herauszubrechen, ist getragen von dem 
politischen Credo. daß der Rechtsstaat nicht 
.überholt« ist durch Strukturveränderungen 

J" Ein Be.ispicl: .0 ... BundesverfassuDgsgericht 
iSt inzwischen offenbar ge$()nn~n. n:ach der 
Abhör- und Hochschulc.ntsclleidung AU/ dem 
Weg über Grundlagenvemags~, Abtreibungs­
und R.adihlcnjudik'l du Verf.hren der me­
thodisch inkorrek,eD. rechtlich dubioscD und 
spr,ch~ch sehwammig~n DezisioD zu einem 
für die rechLSsu.tlicbc Demokratie ,miseren 
FOr1SCtzungsroman auszuweiten.« (11. $. 17) 

1 s Vgl. die im Sommer J9Jl zum Zwecke der 
.<taatsrechrlichcn Verteidigung des Pr:i.sidialk.· 
bin.tU T>4pem 6coehriebene Schrift xhmitt .... 
Legalit>. ucd Lcgitimiut. wieder~bgedr. in: 
ders .• Verlassuogsre.:htlichc Aufsitzc. Berlin 
'97). S. l6J ff. Di~ Aktuolität des Problems 
einer .zweisrufigcn Legalität. fW: das politi­
sch. System der Bund ... cpublik hat dllgelcgr 
erstmals Preuß. Legaliüt Wld Plura.lÜmu<, 
FrankfurtfM2in '97) . 

343 
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344 im politisch-ökonomischen System. Seibsl der Einwand der Unverständlichkeit erhoben 
wenn die ... krueU kaum verifizierbare These wird. Dem sozialwissenschaftlich orientier-
zucrifft. <hß zwischen den normativen Struk­
turen und dem politischen System keine 
funktional hinreichende übereinstimmung 
mehr bestehl. iSI mil den Ergebnissen dieser 
Analyse keineswegs die Gegenslrategie be­
stimmt. Preuß hat eine mögliche Strategie 
skizziert, wenn er die Entracionalisierung des 
Rechtssystems als unverrückbares Fakrum 
hinnimmt und zu einer .Rechtssta3tskundc 
des AlIugs., die Widersprüche, Friktionen 
und Interessengegensatze innerhalb der herr­
schenden Oligarchien auszunutzen weiß, 
rät." Müller hingegen begreife die Verteidi­
gung formaler Rechtsstaatlichkeit als Au/ga­
be politischer Praxis auch der Juristen. die 
beraten werden. in ihren alltäglichen Arbeits­
weisen den rechtS$t3atlich geforderten N ach­
weis der methodisch korrekten Rückführung 
konkreter Entscheidung auf Rechtsnonnen 
zu erbringen und notfalls das politische Sy­
stem zum autoritären Offenbarungseid zu 
zwingen. anSl.ln dem schleichenden über­
g<lllg in eine nachliberale Sl.latsfonn der »mo­
demen Industriegesellschaft. juristische 
Schützenhille zu leisten. 
Die Arbeiten Friedrich Müllers sind VOn der 
staatsrechilichen Linken nichl rezipiert wor· 
den. Dies ist erstaunlich, weü MüUers Schri/­
ten die zentralen Themen der in der WCSI­

deutschen Linken geführten sta.1tsrech tlichen 
Diskussion wIe Entfonnalisierung des 
Rechts, Rechtsstaat und Gewalt, Sozialwis­
senscbaften und Jurisprudenz zum Gegen­
st<llld haben. Der Grund für die ausgebliebe­
ne Rezeption könnte in der Behandlung der 
genannten Themen zu finden sein. Müller 
kritisiert die Defizire der Rechtswissenschafr 
aus der jurisl ischen Perspekl ive, während die 
kritische Sraatsrechtsliteratur ansonSten dazu 
neigt, von den Sozialwissenschaften aus die 
Defizite der RechtswissenschaIl anzugehen. 
So erarbeitel Müller beispielsweise seinen 
methodischen Enrwurf in der Auseinander­
setzung mit der jurisLischen Methodendis­
kussion . Dieser Sachverhalt könnte vielleicht 
erklären, warum gegen seine Publikationen 

t 6 Pr<uß, Nachträge zur Theorie d09 Rechts­
st~tS, in: Tohidipur (Hrsg.), Der bürg""lichc 
Rcchcs$t.1at. J. Bd., FranklurtlMain J 978, S. 
81 (r. , 98 . Deutliche Ab<lriche an di .... m Kon­
U!p' rn.cht P,cuß hingegen in dem Auisatz 
.Legalität - Loyalität - Legitimit;;t«, in: uvia­
,han, 4'77. s. 450 H. 

ten Leser mag eine juristische Sprache, die 
sich selbst <lIl dem methodischen Anspruch 
au1 Klarheit behanen läßr, schwer verständ­
lich erscheinen, der Hinweis auf die Ange­
messenheit von Sprache und zu behandeln­
dem Problem gilt jedoch auch hier. Bedauer­
lich wäre die Ignorierung dieses Ansatzes, da 
die Einhei t von Verfassungsr.heorie und juri­
stischer Methodik für kritische Juristen und 
insbesondere Rechtspraktiker eine politische 
Handlungsperspektive eröffnen könnte, Die 
Praxis linker Anwälte etwa ist vielfach ge­
kennzeichnet durch einen recht dczisionisri­
sehen Umgang mil juristischen Methoden, 
eil\llul wird strikt positivistisch argwnen­
tiert, ein andennal die Topik bemüht und, 
wenn es denn sein muß, werden auch mate­
riale Argumenre vorgetngen . Zusammenge­
halten werden die verschiedenen Strategien 
allein in der Person des Rechtspraktikers. 
Diese Form der .Rechtssraatskunde des AII­
lags- lebt von der zufälligen Verbindung ei­
ncr guten, d. h. hier : linken Gesinnung mil 
beliebig handhabbaren und einsetzbaren juri­
srischen Techniken. Müllers Ansarz hingegen 
rdlekLien die Methoden der Rechtsanwender 
im Kontext einer Verfassungstheorie, welche 
die Oberprülbarkeil, Diskuuerbarkeit und 
Regularität juristischer Entscheidunvfin­
dung fesmucht an den Strukruren des libera­
len Verfassungsslaales. Uber die damit ange­
zeigle Option muß man ~ch freilich im kla­
ren sein: es geht um die Erhaltung und Ent­
faltung der politischen Emanzipationschan­
cen des bürgerlichen Rechtsstaates . 
Von den rechtsmethodischen und verfas­
sungstheoretischen Arbeiten MüUers kann 
auch eine kritische Rechtswissenschaft ler­
nen . Die neuerdings auch von ihr beschwore­
ne .OHenheit der Verfassung. ist gegen ma­

teriale Verkürzungen nicht dadurch geleit, 
daß die Tenninologie gewechseJr und sratr 
von Offenhcit von einem .strukrurienen Fo­
rum. gesprochen wird. Seiferts Kritik an der 
Umwandlung des Forums in eine. Wertekir­
che. muß solange in einem schlechten Sinne 
abSlrakt bleiben, wie den Werrphilosophen 
des ßVerfG lediglich eine Gemengelage von 
politologischen Exorzismen und moralischen 
Appellen entgegen ge sem wird. Wenn die 
staatsrechtliche Linke über den Verfassungs­
positivismus hinausgebngen will, wozu Sei­
fert räl, kmn sie nicht slehenbleiben bei dem 
Plädoyer zur .. Rückkehr zum liberalen Ver-
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fassungsstaat. , sondern wird Auskunft geben 
müssen, wie ihr verhssungstheoret.ischer An­
sau sich verhält zum positiven Verfassungs­
recht und welche ju ristischen Methodiken 
geeignet sind, die RechtSpraxis 7.uTÜckzu­
zwingen in die re(htSst3atliche Bindung an 
das posicive Recht, d. h. sie wird den dürren 
Boden der juristischen Merhodendiskussion 
bearbeiten müssen. Müllers Arbeiten geben 
eine Ebene der Fragestellung vor, unterhalb 
derer die HersteUung einer Verbindung von 
RechlSmethodik und Verfassungsrheorie 
Flucht in einfache Theorie ware. Der .Kampf 
um Verfassungsposi!ionen« ist zu ergänzen 
um die Arbeit an einer juristischen Memo­
dik, Müller hat hier~u wichtige Vorarbeiten 
geleistet. 

Val/ur Neumann 

PoliJ.iiChe Studien. Sonderheft ~/ 1979, Cnond­
gewz und politische WirklichkeiJ.. Mi;nehen. 
Ciinter 0/20g Veri4g. 7,80 DM. 1'.). 
Jose! lunsee • • Verfassung ohne Ernst/all: der 
Recbwttuu <. in: Amon Peisl u. Armin Moh­
ler, Hrsg., Der Ernst/4l/, Sehri/tm der Carl 
Friedrich von Siemens StIftung, Bd . .1. Frank­
furt / M.-Berlin-Wien. 1979. VerLtg Ul/stein. 
29,80 DM [li.). 

• Linke« Juristen haben in den vergangenen 
Jahren wiederholt die Erosion des Grundge­
setzes krit isiert und in dieser oder jener Form 
die Aushöhlung der Verfassung durch 1mer­
pret3tion des Grundgesetzes als Wertsystem, 
durch Erhöhung der .fdGO. zu einer über­
verfassUJ1g, durch vorverlegten StaalsS(;huIZ 
oder übergeselzliche No!srandsrechte analy­
siert. In einem aus Anlaß des }ojährigen 
Bestehens der Bundesrepublik von der 
Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) in München 
veranstalteten Symposion d rehen sich ein Teil 
der Refer~lIe um d:tS Stichwort» Verfassungs­
verbiegung. '. Auf den ersten Blick sieht es so 

I Die VOn konservuiven.SLifrw-lgen fin1Il'loicn.cn Vork~~n 
soU,,:n im ZLl1.1mmtnhang gc.nhcJl w~,cI('1\ : Dcr H:mns­
S",dd ·Stihung &ing es '97') um -VerfluuD&",trb'c­
gung ... ~ die Cul Fn«iriC"h Siemens SEinuo& vC'r1Ilsta,hcu 
im Juni ul1d Juli J97. eine Vort,n",rb,h, l.um Tht1'lU 
.Drr Enu:llül .. und die Thyum.Srifrung WllenlUt2.le 

riot1'1 A.fb~ ;ukreis über den Begriff .. R~erblrkcit .. 
(sit'nr d.a:lu die R.o.cnsion von Orticr' I Ut.hm;um in: KJ 
"go, S. ,,6//.). 

aus, als ob die linke Kritik an der Verfassungs­
enrwicklung der Bundesrepublik aufgenom­
men wird vom konservativen Lager. Doch der 
Schein trügt. 
Das Stichwort . Verfassungsverbiegung. gib! 
Franz Josel Strauß (J., S. 18) in seinem Beitrag 
,)Das Grundgesetz aus der Sicht des Politi ­
kers« . Strauß spricht von .einer verbogenen 
oder verschobenen AuHassung über Sinn und 
ZWe(k des Grundgesetzes., läßt es im übrigen 
aber offen, -ob am Kembcstand der grund ge­
setzlieh ga.rantierten Rechte und Freiheiten 
schon genagt wird oder nicht. (5, J 3 f.). 
Gemeint ist die SPD-FDP-Regierung in 
Bonn . In diesem Sinn wirft auch der CSU­
Generalsekretär Edmund Stoiber der SPD 
-eine Abkehr von einem Verfassungsver-
5tändnis .. vor (5. 7). was vennutlich heißen 
soU, eine Abwendung vom Verfassungsver­
ständnis der CDU und CSU . 
Walter Leisner. Ordinarius für öffentliches 
Recht w der Universität Erlangen. untermau­
ert diese Thesen mir einem Referat -Die 
Verfassungsverbiegung. . Leisners These: 
~Vor der Verfassung steht das Bundesverfas­
sungsgericht mit dem Oammenden Schwert : 
Der offene, gezielre Verfassungsbruch ist 
unmöglich. Was also bleibt ist ... die Verfas­
sungsverbiegung. (S. 57). Er nennt die Ver­
fassungsverbiegung eine . Strategie« der 
.Mehrheit des Bundestages«. Die ,. Werte des 
Grundgesetzes. würden dabei . nicht geleug­
net~. sondern lautStark ~vcrklindet • . Die Ver­
fassungsverbiegung erfolge -kontinuierlich • 
und als ,Verfassungsverletzung in vielen klei­
nen SchriTten, .. . stetes Gesetz höhlt die 
Verfassung«. Die Grundregel jedes Verfas­
sungsverbiegens (. wie jedes Biegens«) sei : 
»Immer bis w die Grenze gehen) ... es darf 
nicht zum Verf3ssungsbruch kommen . 
(S. 57 ff.). An anderer SteUe riiwnt Leisner 
ein, ,,verfassungsverbiegung ist eine Versu­
chung ieder Regierungsmehrheit" (5. 62). 
Doch die gegenwaruge Bonner Regierungs­
mehrheit sei dieser Versuchung .in besonde­
rem Maß. ausgdiefert: Denn diese Koalition 
h:lbe die Ideologie, <!..lso -ein großes lernes 
Ziel. , auf das .hingebogen. würde, sie haben 
die -kla.re, ständig gehaltene Richtung .. . »den 
Willen. an die Grenzen zu gehen« und verfüge 
über eine gleichbl~bende MachtkonsteUa­
tion, über Kontinuität (5. 61 L). 
Neben Leimer stellt sich Walter Schmitt 
Glaeser, Ordinarius für öffentliches Recht an 
der Universi~( Bayrcuth. Unter der nicht 
gerade neuen überschrift .Verfassung und 
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Verfassungsrecht</ untersucht er • Verfas­
sl.mgsverstöße von oben" und beklagt ein 
~Dezennium der Verfassungsverstöße •• das 
hinrer uns liege (S. 37). 
Wonn machen die beiden Sraatsrechtslehrer 
»Verfassungsverbiegungen. ulld • Verfas­
sungsverstöße von obenu fesr? Leisner nennt 
als Beispiele: .Die zahUosen Versuche. im 
Namen übersteigener sog. Sozialbindung das 
Eigenrum dergestalt zu entwerten. daß es 
sozusagen in den Händen der Eigenrümer 
enteignet wird.. die "Verbiegungsversuche 
des Eigentums im Bodenrecht und in der 
Mitbestimmung. und die .Aushöhlung des 
BerufsbeamtCl)rums" (.geradezu ein klassi­
sches Beispiel der Verfassuogsverbiegung.). 
Beim Be3(ntcntum war man. so Leisnet'. 
.schon )über der Grenze,"; doch das Bundes­
verfassungsgericht habe .noch einmal zu­
rückgebogen und die .besondere Treue, ver­

langt. (S. s?-6z). Für Schmiu Glaeser ist die 
Fristenregelung sogar ein .qualifizierter« 
VerfassungsverslOß) .der auf den )Nerv, des 
Grundgeseues gerichtet war. (S. 4')' Die VOf\ 

der Banner Koalition beschlossene Neurege­
lung des Anerkennungsverfahrens für Kriegs­
dienstverweigerer habe die .Funktionsfähig­
keit- der Bundeswehr gel3hrdel (5. 43 H.); 
auch die. Abschaffung der sog. Regelanfragen 
bei den zuständigen VerfassungsschutzÄm­
tem" sei ein Verfassungsverstoß (S. 47 f.), die 
Neuregelung des elterlichen Sorgerechtes 
führc - man höre! - zur bZerstÖTUng~ oder 
.N emaadichung, der Familie« (5. S}). 
Bezeichnend für den Seil ist. daß beide Staats­
recht!er solche Vorwürfe zwar erheben. daß 
sie aber - sofern sie nicht auf die einschlägigen 
Entscheidungen des Bundesverhssungsge­
richtes verweisen können - gar nicht erst 
versuchen. die ).Verfassungsverbiegungeno 
oder .-verstöße. durch eine an den Normen 
des Grundgesetzes orientierte Verfassungs­
auslegung zu belegen. Bereirs diese Tatsache 
muß als Eingeständnis für die argumentative 
Schmchc der vorgetragenen Posirion angese­
hen werden (was nicht da2.u führen darf. 
tatsächliche Machtpositionen und Einwir­
kungsmöglichkeiten ZU unterschätzcn). Leis­
ner geht noch weiter. wenn er sich ausdruck­
lich gegen ,.technische Pragmatik. ausspricht 
und sagt, _nUr von der hohen Warte des 
Prinzipiellen. der Verfassungswen<: aus wird 
die Verfassungsverbiegung überhaupt sicht­
bu. (S. 6). 
Um welche »Werte~ es dabei geht, wjrd 
deUllich, wenn sich Leisner gegen die -offene 

Verfassung«. sogar gegen die Formel einer 
Nichtfestlegung des Grundgcsel2es auf eine 
• Wirrschafts\'erfassungo und die darin enthal­
tene • Wenneutralitiito des Gnmdgesetzes 
aussprichr und Begriffe. die das Bundesverfas­
sungsgericht im Mitbestirnmungsurteil in2wi­
schen erneut bestätigt hat. dem .Auflösungs­
prozeß. der Verfassung zuordnet. Damit 
zeigt er, daß diese Position mit der an den 
Normen des Grundgesctzes orientierten Kri­
tik der -Erosion der Verfassung. nichtS 
gemein hat. Es ist nicht zufällig. daß diese 
Kritik nicht einmal erwähnt wird. Leisnerund 
Schmitt Glaeser lasten ebenso wie Franz J osel 

Strauß der 5PD als Verfassungs verbiegung 
oder Verfassungsve.rstoß ein politisches Ver­
halten an, das sie selbst betreiben. 
Einen anderen Weg als solche Gleichsetzung 
von Verlassung~rechr mit den eigenen politi­
scheo Werten weist Josd Isensee. Auch cr 
meint: -Da die Verfassung als Basis du 
politischen Einheit akzeptien isr, bietel sich 
Verfassungsauslegung als Hebel an. den 
Grundkonsens zu bewegen und die Umwer­
rungder Wene einzuleiten" (Tl, S. '18). Ohne 
Beleg und ohne Blick für die überwiegend 
konservativen deutschen StaatsrechtSlehrer 
behauptet !sensee. Ordinarius für öffentliches 
Recht in Bann. die "Erben der deutSChen 
KulruTTevoluuon. h~tlel) .diesen Hebel 
längst entdeckt.: "Die dem Staat des Grund­
gesctlcs gemäße Fonn der Revolution ist die 
Subversion des Verfassungsverständnisses. 
Revolution erfolgt heute durch Verfassungs­
interpretation« (ehd.). 
Im Unterschied :w leisner und Schmin Glae­
ser untcrsucht [sensee 2wei Beispiele. in 
denen .. rechIsstaatliche Selbstbindung. nach 
dem Grundgeset7. durch .gesetzesfreie Ab­
wägung. ersetzt worden scien : die Schleyer­
Entführung und die Abhör-A/f:ire Tl'3ube; 
-In heiden Ereignissen. im echten Emsthll 
und im vermeintlichem Emscfall. flammte das 
archaische Notrecht des St:c!res auf. In der 
Grenzlage du tOtalen Herausforderung zer­
riß die Staatsgewalt das verfeinene, dfi7.ienz­
het'l1mende Geflecht der Legaliüt - unter 
Berufung auf die Legitimiüt. Der formalisier­
te Gesetzesvollzug wurde ersetzt durch 
gesetzesfreie Abwägung verfassungsge­
~ehüuter Güter« (S. 11 J 1.). 
Doch Iseosee spricht nicht von" Verfassungs­
verstoß«. ~uch nicht von einer .Krise des 
RechtsSla<1leS schlechrhin •. Er wendet sich 
gegen die »Hypenrophie« des rechtStaatli­
chen Bestimmtheitsgcbotc's und gegen das 
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• übermaß staatlicher Selbst bindung« (S. I T 4 

u. J 17)' Um das zu sichern, was Isensee 
.staatliche Selbstbehauptung. nennt, plädiert 
er im Verfassungsrecht für den .. heute fast 
~usgestorbenen Regelungstyp der General­
kJausel, wie sie das preußische Poliuirecht 
entwickelt hat-, mit anderen Worten für die 
Einführung der ,,68 verhindenen General­
klauseI im Notstandsrecht (S. I , 4). 
Isensee räumt ein, daß sieh staatliches Han­
deln außerhalb der Verfassungslegalität voll­
zogen hat ("Legal waren diese Maßnahmen 
nicht., S. J Tl); er legitimiere mit HiUe dieser 
von ihm (in der Sache, nicht in der Begrün­
dung) wlerierten VerstÖße gegen Legalität 
den Ruf nach Vertassungsänderung und for­
dert Ausnahmebdugnisse für die Exekutive! 
Das "effizienz-hemmende Geflecl\t der lega­
lität. will er nach dem Muster von Arl . 48 
Weimarer Reichsverfassung und unter Beru­
fung auf die Argumentacionslinien der Carl­
Schmin-Schule lockern: Wenn es nicht darauf 
ankommt (in der Normallage) ~grundrechts­
sichernde Staatsbegrenzung", in der Ausnah­
mesituation VerfasStJngs-.Elastiz.iüt. zu 
Gunsten der Exekutive. - Leisner und Schmitt 
Glaeser dagegen betreiben Umwertung der 
Wene. Die hohe Warte der Verfassungswerte 
erweist sich bei ihnen als der Kirchturm der 

CSU. 
Beide Positionen repräsentienen unterschied­
liche konservative Ansäue, den durch die 
Normen des Grundgesetz geserzten Rahmen 
zu sprengen . Bei Leisner und Schmitt Glaeser 
wird der gesellschaftliche SIatus quo zum 
Verfassungswen erhoben. insbesondere die 
bestehende Wirtschaftsordnung mit Verfas­

sunguecht identifiziert; bei Isensee soll die 

Exekutive (unabhängig von einer CDU/ 
CSU- oder einer SPDIFDP-Regierung) in die 
Lage versetzt werden, gegen eine Bedrohung 
ökonomischer und sozialer Besirzverhälenisse 
vorgehen zu können. Beide Ansätze - sowohl 
die Materialisierung der Verfassung als auch 
die Suspendierung von VerfassungsrechtL>fl -
dienen demselben Ziel: der Festigung und 
AufrechterhaltuJ\g von Herrschaftsverhält­
OIssen. 
Jeder Ansatz benötigt zur Durchsctzung die­
ses Zieles ein spezielles Feindbild. So heißt es 
bei Leisner: »Die Radikal-Demokratisierung 
ist der Vernichtungsangriff auf das Grundge­
setz- (I., S. 56); Isensee dagegen fomtuliert: 
.Die rationale Revolutionstechnik ist die 
Legalität. Der StaaT des Grundgesetzes hat 
nicht den Barrikadenkampf zu fürchtcn, son-

dem den Marsch durch die Institutionen« (Il ., 
S. I J 5). Sind solche Feindbcscimmungen 
nicht Wegweiser in eine andere Republik., in 
der radikale Demokraten dann Staatsfeinde 
sind und in der das Unterfangen, .die recht­
staatlichen Garantien der LegaLiüt und der 
Grundrechte zu aktivieren., bereits ein 
Anhaltspunkt für die Bestimmung des Verfas­
sungsgcgners isr'? 

}ürgen Sei/elT 

HelrTUI/ Sc},ulze-Fielitz: Sozißlplt1.1Umg im 
Städubaurecht, AtberUium Verlag, Kron.berg 
i. Ts. 1979, 4J8 Seiten, DM IJO,-. 

Wie der bekannte Kritiker des BGB. OttO 
Gierke, die wenigen Schuuvorschriften für 
im Rechtsverkehr benachteiligte Gruppen 
spöllisch als .den Tropfen sozialen Dis, mit 
dem das Gesetz gesalbt sei~' bezeichDete, so 
haben SozialwissenschaftIer die Bestimmun­
gen des Südtebauförderungsgesetzes zu r So­
zialptanung schnell als bloßes . Schmiermit­
tel. zur schneUen Abwicklung von Scadcer­
neuerungsmaßnahmen abqualifiziert. Nur 
selten ist det" Versuch unternommen worden 
auszuloten, welche Chancen tatsächlich ge­
geben sind, mit Hilfe dieser Bestimmungen 
negative Auswirkungen solcher Maßnahmen 
zu vermeiden. 
Nun haben in den lelzten Jahren Sozio­
logen die Probleme der Sanierung und der 
Sozialplanung aufgegriffen, durchaus um die 
praktische Verwertbarkeit ihrer Arbeiten be­
müht. Planer können heute, anders als zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung dcs Städte­
bauförderungsgeseu.es, auf eine FüUe von 
praktikablen Forschungsergebnissen' zu­
rückgreilen. Es fehlte abet" bisher, und hier ist 

> So heißt e, bei !seDsee (TI., S. 116 f.): -Du 
Verlas,ung->gegner bemüh, sich, die rcchlS­
su.otlkh.n Garwtien dtr Legalitiil Md der 
Grundrechte zu ak,ivieren, um den Zugang :.um 
öHenwchen Am, zu erzwingen.. Die große 
Gd~r sieh, J,eosee in der .Rückkehr zum 
Weimarer$YSlern der kgit.imit.ätsfreien Leg.>liut. 
($ . "7). Dabei legt tr - wie Carl $chmin '9Jl -
den Weg Irei für eine Icg;rliütsfreie Legirimitär. 

t Vgl. F. Wic.cker. ITivauechtsgeschichle der 
Ncul<eit. 1. AuO, Gäningcn ,,67. $. 470. 

1 Zuummenf •. "end: U. Herlyn, Sozialpl.nung 
und Sudteroeuerung. S,ung;rn 1976. 
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es Schulze-Fielilz gelungen, eine Lücke zu 
scbJjeßen, an sozialwissenschaft lieh orien­
tierten Beuneilungs- und Bewerrungskrite­
rien für Juristen, die ja ebenfalls, was von 
Sozialwissenschaft lern viel zu wenig beachtel 
wird, gestaltend in die Sozialplanungsverlah­
ren eingreifen. Wer für die Lösung rechtlj­
eher Probleme, 2. B. im Zuge von Sanierun­
gen, auch sozialw;ssenschaftlichc Erkennt­
niue heranziehen wollte, fand in der soziolo­
gischen Literatur kaum verwenbare Ausfüh­
rungen. Insofern ist die Doppelqualifikation 
als Rcch!swissenschahler und Sozialwissen­
schaftler, die der AUlor besitz[, bedeutsam. 
In einem einführenden Kapilel wird zunächst 
die Problematik von Stadterneuerungsmaß­
nahmen historisch angegangen, wobei der 
Akl'.en( auf dic Wohnungs- und Städtebau­
politik seit '945 gelegt wird. Zu Recht wer­
den die unter de.r überschrift ,Krise der 
Stadt< diskuuerten Einzellragen, wie die De­

fizite an sozialer Infrastrukrur, der VeriuSI 
lokaler Kommunikation, die Emslehung von 
San ierungsgebieten, um nur einige Beispiele 
zu benennen, als Folgeprobleme einer .. s!!id­
tebaulich, verteilungs- und sozialpolitisch 
bedenklichen liberalisierten Wohnungs­
marktpolitik. (S. 392) begriffen. In der zu­
nehmenden Beachtung der Sozialplanung im 
Städrebaurecht, ablesbar :lII den gesetzgeberi­
schen Akrivitäten der letzten 10 Jahre, wird 
aber ein Ansarz zur stadtplanungspolirischen 
Korrektur gesehen. 
Damit isr der Gegenstand der Untersuchung 
benannt, aber noch nicht bestimmt. Aus der 
.breiten, terminologisch und sachlich unge­
khnen Diskussion. (S. 39) innerhalb der 
Sozialwissenschaften, was denn nun eigent­
lich umer dem Begriff Sozialplanung zu ver· 
stehen sei, lassen sich seiner Mei nung nach 
keine brauchbaren Abgrenl'.ungskriterien 
entwickeln, stan dessen greift er auf die ge­
seulichen Bestimmungen zurück, nach 
denen sich unterscheiden lassen: 
- die Sozialplanung im engeren Sinne als 
Hilfe und präveDlive RücksichLSnahme bei 

Sanierungen und Gebietsumgestaltungen 

nach §§ " H, 8 11 StBauFG und § 1 J a BBauG 
- die in ihren sozialen Gehalten sensibilisier­
te Sanierungs- und Bebauungsplanung nach 

§S I, 3, <\ I 86 I StBallFG und §S I, 1 H. 9 a 
BBauG 
- und schließlich die panizipative Ausgestal· 
tung des Verfahrens dieser beiden Elemente. 
Schwerpunkt der Arbeil sind die ersten bei­
den Fragenkomplexe. In einem besonderen 

Klpitel, das vorwiegend den an Rechtstheo­
rie roteressierren zur LektÜre empfohlen 
werden kann, versucht Schul17.e-Fielitz seine 
These zu belegen, daß Stadterneuerung als 
Sozialplanung grundgesetzlich aufgegeben 
sei. Nicht jeder wird seiner Ansichr folgen 
und das teilhaberecht.l.iche GrundrechlSVer­
sLändnis als Voraussetzung für eine dogma­
tisch befriedigende Berücksichtigung des So­
ziaislaaLSgrundsatzes begreifen. Trotzdem, es 
wird kenntnisreich belcgt, daß von der Ver­
fassung her die Möglichkeit gegeben iSI, die 
Sozialplanung in ihrer konkreten Ausfor­
mung im Städtebaurecht als Aufgabe des 
Grundrechtsschutzes auhufassen. 
Die Vorbehalt.t von juriStischen Praktikern 
gegenüber der Soziologie sind der Anlaß für 
länge.re. ein ganzes Kapilel einnehmende 
Ausführungen über das Verhältnis von 
Rechtswissenschaften und Sozialwissen­
schaften . Dabei wird deutlich: eine Sozialpla­
nung ohne Rückgriff auf die Ergebnisse der 
Stadtsoziologie wird dem gesetzlichen Auf­
tr1g nicht gerecht. Im § 4 StBauFG wird 
sogar eine an der empirisch-analyrischen 
Forschungslogik orientierte soz.ialwissen­
schaftliehe Sanierungsvorbereitung aus­
drücklich vorgeschrieben. Auch die in 
§ 3 StBauFG geforderte Beurteilung der bau­
lichen und sozialen Verhältnisse eines Sanie­
rungsgebietes ist nur innerhalb eines Theo­
rierahmens der Stadcsoziologie möglich. 
[n mehreren Kapiteln werden dann in Anleh­
nung an den tatsiichlichen Verlauf von Stadt­
erneuerungsmaßnahmen, von der ersten ana­
lytischen Bestandsaufnahme im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen bis zur Auf­
srellung und Durchführung des Sozialplans, 
die sozialphnungsrelevanten Best..irrunllngen 
kenntnis reich mit den Ergebnissen soziologi­
scher Forschung ausgefüUL 
Auch wenn die Planung der Durchführungs­
folgen in der Praxis bisher leider nicht den 
angemessenen Stellenwen erhalten hlt, so ist 
diese als »das begriffsprägende Kernstück der 
Sozialplanung. (5. 40 I) anzusehen. 
Als eigentl icher Fix- und Angelpunkl dieser 
Planung sind die Grundsätze für den Sozial­
plan nach § " II 3 StBauFG bzw. die Grund­
sätze für soziale Maßnahmen nach § I} a 
I BBauG anzusehen. Nur wenn sie, was bis­

her allerdings kaum geschehen ist, genau, 
detailliert, informativ und adressarengerecht 
formuliert und von der kommunalen Vertre­
tung beschlossen werden, kann der einzelne 
sein .Planungsschicksal. kalkulieren. 
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Die Widerstände gegen einesurkere Beruck­
sichtigung der SoziaJplanung im Prozeß der 
Stadterneuerung, die zumeist eine Erhö~ung 
der Kosten und eine zeitliche Verzögerung 
bedC1J!et, werden von Schulze-Fielitz gese­
hen. Trotzdem sieht er Chancen. mit dem 
Vehik.el der Sozi21planung d:lS »gesamte 
Handeln der VeIWalrung sozi.l.l zu sensibili­
sieren- (S. 406), einc Hoffnung, die durch die 
bisherige Praxis von Stadterneuerungsmaß­
nahmen nur wenig gesrützt werden kann. 
Obwohl überwiegend auf den Gebrauch 
durch praktisch tätige Juristen abgestimmt 
und deshalb wie ein Nachschlagewerk :lufge­
baut, bietet die Arbeit auch einen vollständi­
gen überblick über Forschungsergebnisse 
(und -lücken!) des Sozialplanungsprobleme 
thematisierenden Bereiches der StadlSoziolo­
gie und ist insofern auch für den Sozialwis­
senschaft/er ein gut brauchbares Fundsr.eJlen­
verzeichnis. 
Es gelingt Schulze-Fielitz mit juristischen 
überlegungen die Noewendigkei! einer Auf­

wertUng der Sozialplanung gegenüber der 
Bauplanung zu begTÜnden und damit richtig 
zu gewichten . Die rechtliche Absicherung 
der Sozialplanung ist, und darin ist dem Ver­
fasser zu folgen, auch wenn Grundgedanken 
des Stiidtebauförderu ngsgeserz.es bei Gele­
genheit der NoveUierung Eingang in das 
Bundesbaugesetz gefunden haben, noch im­
mer unbefriedigend. 
Das gegenwänige Boden- und Planungsrexht 
wird von ihm treffend als krafrlos bezeichnet, 
was in der Praxis dazu fühn, daß auch bei 
einer konsequenten An ",cndung der ein­
schlägigen Bestirrunungen durch Verwaltun­
gen und Gerichte eine Bauplanung, die auch 

die Bedü rfnisse llJ\d T nteressen von sozial 
Schwächeren (besonders Mietern) berück­
sichtigt, nur schwer zu realisieren ist, obwohl 
nicht verkannt wird, daß sich manche sozial­
planerischen Grundsätze durch eine differen­
zierte Ausschöpfung des gelrenden unmittel­
bar oder micrelbar einschlägigen Landes­
oder Bundesrechts verwirklichen lassen. 
Die geforderte Verb~scrung der Entschädi­
gungsregeln für wiruchahlich Schwächere 
könnee die negativen Auswirkungen des 

.bedenklich liberalisierten" (S. 39~) Woh­
nungsmarktes wohl mildern hellen. Es ist 
jedoch zu befürchren, daß die geringe Fi­
nanzkraft der Gemeinden zu einer noch re­
striktiveren Hwdhabung solcher Besam­
mungen führt. Auch bei einer Verbesserung 
ihrer rechtlichen Stellung müssen sich des­
halb z. B. Sanierungsbetroffene weiterhin auf 
politischem Wege gegen eine mögliche Be­
drohung ihres sozialen Besitzstandes wehren. 
Ohne die praktischen Probleme beim Um­
gang mit sozialwissenschaftlichen Arbeiten 
in der jurisüschen Praxis zu unterschätzen, 
sieht Schul:z.e-Fielitz besonders in den empi­
risch-analytisch ausgerichr.eten Forschungen 
wichtige EnlScheidungshillen . 
Durch den behutsamen Umgang mit rechts­
wissenschaftlichen und sozialwissenschaftl;­
chen Theorien, Methoden und Begriffen 
wird für eine längst fällige Annäherung der 
Disziplinen geworben und übeneugend 
n~chgewiesen, daß die bisherige Gewohn­
heit, eher auf Abgreß2ung zu anderen Wis­
senschaften zu bestehen, der komplexen Pro­
blemauk der Sozialplanung nicht gerecht 
wird. 

Günter Wend! 
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